
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reisepreis pro Person 
€    1.245,00 im Doppelzimmer 
€    1.545,00 im Einzelzimmer 
 
Eingeschlossene Leistungen:  
• Flug mit Germania ab/bis Nürnberg nach Faro 
• inkl. Steuern und Gebühren Stand 07/18 
• örtliche, deutschsprechende Reiseleitung 
• 7x Übernachtungen im ***** Hotel Pestana Alvor Praia 
• 7x Halbpension 
• Ausflüge wie umseitig beschrieben inkl. Eintrittsgelder 
• BBV Reisebegleitung 
• BBV Abendunterhaltungsprogramm 
• BBV Rahmenprogramm wie Tanz, Gymnastik etc.. 
 
Nicht eingeschlossen:  
zusätzliche Mahlzeiten, Getränke, Versicherungen, 
fakultative Ausflüge etc. 
 
Reiseveranstalter 
DER Touristik Deutschland GmbH 
Emil-von-Behring-Straße 6 | 60424 Frankfurt 
Tel. 069-958800 
E-Mail: dertour.gruppenreisen@dertouristik.com 
Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen der DER 
Touristik Deutschland GmbH. Diese sind auch auf unserer 
Homepage www.bbv-touristik.de einsehbar. 

 
Reisebedingungen/Rücktritt 
Sie können jederzeit durch schriftliche Erklärung von der 
Reise zurücktreten. Bei Rücktritt von der Reise werden 
folgende Stornogebühren pro Person vom Gesamt-
reisepreis fällig: Ab Buchung bis 42 Tage vor Reisebeginn 
20%, 41-30 Tage 25%, 29-22 Tage 30%, 21-15 Tage 40%, 
14-7 Tage 60%, 6–3 Tage 75%, ab dem 2. Tag und bei 
Nichterscheinen 80% vom Reisepreis. 
 

 

 

 

Wir empfehlen folgende Reiseversicherungen: 
 

Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruchvers.  €  70,00 
oder  
Vollschutz-Paket           €  80,00 
Reiserücktritt-, Reiseabbruch-, Gepäck- und Krankenversicherung 
Gruppenversicherung ohne Selbstbehalt, anwendbar ab 10 Personen; 
Abschluss nur bei Anmeldung möglich. Versicherer ERV 
 
Wir vermitteln Reiseversicherungen im Status eines 
erlaubnisfreien Annexvermittlers gemäß § 34d Abs. 8 Nr. 1 
Gewerbeordnung (GewO) 
 

Beschwerdestelle bei Streitigkeiten mit Versicherungsvermittlern 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32  |  10006 Berlin 
www.versicherungsombudsmann.de 
 

 
Mindestteilnehmerzahl 
41 Personen. Bei Nichterreichen kann die Reise seitens des 
Veranstalters bis 30 Tage vor Abreise abgesagt werden. 

 
Einreise-/Visabestimmungen 
Deutsche Staatsangehörige benötigen für diese Reise einen 
gültigen Personalausweis oder Reisepass. 
Für Bürger aus anderen Staaten können andere 
Bestimmungen gelten, bitte erkundigen Sie sich bei der 
BBV Touristik GmbH.  

 
Impfbestimmungen 
Zur Zeit sind keine Impfungen vorgeschrieben 

 
Eingeschränkte Mobilität 
Die gebuchten Reiseleistungen sind für Personen mit 
eingeschränkter Mobilität nur bedingt nutzbar. Sie können 
sich gerne bei uns erkundigen, ob die Reise trotzdem Ihren 
individuellen Bedürfnissen entspricht. 
 
 

Information und Anmeldung: 
Bayerischer Bauernverband 
Geschäftsstelle Ansbach 
Maximilianstr. 35  |  91522 Ansbach 
Tel. 0981 971900  |  Fax 0981 9719070 
E-Mail: ansbach@bayerischerbauernverband.de 
 

BBV Exklusiv Reise 
Portugal 

Malerische Algarve 
 

Flugreise  21.03. - 28.03.2019 

 
Dort, wo Europa im äußersten Südwesten über bis zu 60 Meter hohe, steile Felsklippen in den Atlantik stürzt, 
liegt die Algarve. Die im Windschatten gelegene Ostküste 'Sotavento' erstreckt sich von der spanischen 
Grenze bis nach Faro, der Hauptstadt der Algarve. Feine Sandstrände und vorgelagerte Sandbänke 
kennzeichnen diesen Landstrich. Westlich von Faro beginnt der 'Barlavento', die dem Wind zugewandte 
Küste, mit tosender Brandung und ockerfarbenen Felsen – die teils wie von Künstlerhand gemeißelte 
Gesteinsskulpturen wirken.                     Anmeldung erbeten bis 31.12.2018 
 

 
Es lohnt sich, rechtzeitig zu buchen, denn für diese Reise wurde eine begrenzte Anzahl an Flugplätzen zu besonders 
günstigen Konditionen reserviert. Nach Auslastung dieser Flugplätze und bei kurzfristigen Buchungen ab 3 Monate 
vor Reisebeginn kann es zu Aufpreisen seitens der Fluggesellschaft kommen, die wir leider an Sie weitergeben 
müssen. 

http://www.bbv-touristik.de/
http://www.versicherungsombudsmann.de/


Reiseprogramm: 
 
1. Tag, 21.03.                  Anreise nach Faro 
Flug vom gebuchten Flughafen in Deutschland nach Faro. 
Transfer zum Hotel. 7 Übernachtungen  

 
2. Tag, 22.03.          Silves und Monchique    (inklusive) 
Die heutige Fahrt führt Sie in die ehemalige Hauptstadt der 
Mauren, nach Silves. Stolz zeugt die dominante Burg 
(Besichtigung) aus rotem Sandstein, die über Silves thront, von 
der einstigen Macht der kleinen Stadt am Rio Arade. Danach geht 
es vorbei an Orangenhainen in das Gebirge der Serra de 
Monchique mit seiner reichen, teils tropischen Vegetation und 
den stillen Bergdörfern. Sie besuchen eine Orangenplantage und 
kommen in den Genuss von selbstgepflückten Apfelsinen. 
Weiterfahrt nach Monchique zu den berühmten Thermalquellen. 
In der Ebene zwischen der Serra, den Berghängen und dem Meer 
wachsen Orangen, Gemüse und Weinreben. Sie unternehmen 
einen kleinen Spaziergang. Anschließend Rückfahrt zum Hotel.  

 
3.Tag,23.03.     Zauberhaftes Hinterland   (inklusive) 
Nach dem Frühstück entdecken Sie heute die ländliche Region 
der Algarve. Fahrt in das malerische Bergdorf Alte. Nach einem 
Rundgang durch die blumengeschmückten Gassen Besuch  der 
Kirche Igreja Matriz de Alte. Weiterfahrt nach Salir, gelegen 
unterhalb einer maurischen Burgruine – Spaziergang durch den 
Ort. Anschließend Fahrt nach Loulé - berühmt für sein 
Kunsthandwerk und weiter nach  Almancil. Hier besichtigen Sie 
die wunderschöne Kirche São Lourenço, welche innen  üppig mit 
Bildern aus blau-weißen Kacheln geschmückt ist. Es geht weiter 
nach São Bras de Aportel, wo Sie eine Korkeichenfabrik 
besuchen und auch in den Genuss des traditionellen Likörs „Me 
dronho“ kommen, bevor es zurück zum Hotel geht.  
 
4. Tag, 24.03.  Alentejo – Landschaften wie im Märchenbuch   

           (fakultativ) 
Der Landstrich Alentejo galt in der Antike mit seinen weiten 
Feldern, die bis an den Horizont reichen, als Kornkammer des 
Römischen Reiches. Auch die Ruinen der römischen Villa bei 
Aljustrel zeugen davon. In Beja besichtigen Sie das 
Klarissenkloster sowie das Regionalmuseum und die 
frühromanische Kapelle Santo Amaro. Anschließend Besuch 
eines traditionellen Weingutes mit Weinprobe der hervorragenden 
Weine des Alentejo. Weiterfahrt nach Mértola, bekannt für ein 
seltenes Natur- und Kulturerbe. Durch die vorteilhafte Lage am 
Rand des Flusses „Guadiana“, konnten die Einwohner schon früh 
die fruchtbaren Böden der Region nutzen. Danach schlendern Sie 
vorbei an der Moschee aus dem XII. Jahrhundert, die auch nach 
der Rückeroberung der Portugiesen nicht verändert wurde und 
fortan als christliche Kirche genutzt wird. Anschließend  Freizeit 
und Rückfahrt zum Hotel. 

 
5. Tag, 25.03.     Ursprüngliche Algarve   (inklusive) 
Nach dem Frühstück machen Sie einen Ausflug in den östlichen 
Teil der Algarve. Zuerst führt er Sie nach Tavira, dem „Venedig 
der Algarve“- Sie werden dem Charme dieser von Brücken und 
Kirchen gekennzeichneten Stadt erliegen. Hier unternehmen Sie 
einen Stadtrundgang und besichtigen die Burg von Tavira, 
gelegen am höchsten Punkt des Ortes.  Danach besuchen Sie die 
sehr interessante Sandalgarve, geprägt durch weitläufige Dünen 
und kilometerlange Strände. In Olhão spazieren Sie durch das 
maurische Viertel, bekannt für seine rustikalen und traditionellen 
Häuschen. Ihr letzter Stopp erfolgt heute in Faro, der lebhaften 
Provinzhauptstadt. Während eines Spaziergangs entdecken Sie 
die Altstadt, die Sie durch den Arco da Vila betreten. Dort befindet 
sich die Kathedrale Sé aus dem 13. Jh. und das Rathaus. 
Rückfahrt zum Hotel.  

 
Ihre voraussichtlichen Flugzeiten: 
21.03. ST3716 Nürnberg-Faro 0500-0725 Uhr 
28.03. ST3717 Faro-Nürnberg 0810-1225 Uhr 
 

 
 
 
 
 

 

 
6. Tag, 26.08:    Lagos und das Ende Europas    (fakultativ)                         
Der heutige Ausflug führt Sie in die westliche Region der Algarve. 
Sie lernen die bezaubernde Hafenstadt Lagos kennen, wo sie 
zunächst die historischen Altstadtgassen zum Bummeln 
einladen. Lagos war früher Umschlagplatz für Waren, und selbst 
Sklaven wurden dort aus Afrika nach Amerika verschifft. Die 
schönsten Felsformationen der Algarve liegen in unmittelbarer 
Nähe, sowie kilometerlange Sandstrände und kleine Felsbuchten. 
An der Ponta de Piedade, eine markante, bizarr vom Meer 
durchbrochene Felsformation, besteht bei schönem Wetter die 
Möglichkeit zu einer Grottenfahrt. In Sagres besuchen Sie den 
Fischereihafen, wo Ihnen über Heinrich den Seefahrer und  über 
die Geschichte der Entdeckungsreisen der Portugiesen erzählt 
wird. Weiterfahrt zum Cabo de São Vicente. Der Leuchtturm 
markiert die äußerste Südwestspitze Europas. Rückfahrt zum 
Hotel.  

 
7. Tag, 27.03.:   Faszinierendes Lissabon     (fakultativ) 
Der heutige Ausflug führt Sie in die imposante Landeshauptstadt: 
Sie erobern Lissabon per Bus und zu Fuß. Einfahrt über die 
berühmte  „Ponte de 25 de Abril“, wo Sie anschließend mit Ihrem 
Bus entlang dem Tejo Fluss zum weltberühmten Hieronymus 
Kloster (Innenbesichtigung), dem Belém-Turm und dem 
Entdeckerdenkmal gelangen. Anschließend fahren Sie zum 
Herzstück des städtischen Lebens Lissabons, dem Rossio-
Platz. Am Nachmittag geht es dann zu Fuß durch die Alfama, der 
Altstadt mit ihrer Burg (Außenbesichtigung), welche auf dem 
höchsten der östlichen Stadthügel liegt. Sie spazieren gemütlich 
die Gassen hinauf und genießen einen imposanten Blick auf das 
Bairro Alto (die Oberstadt), Rossio (die Unterstadt) und den Tejo 
Fluss. Anschließende Rückfahrt an die Algarve über die Vasco da 
Gama-Brücke, die längste Europas.   
 
oder 
 
Halbtägige Wanderung           (fakultativ) 
Diese Wanderung führt Sie zu den schönsten Felsformationen der 
Algarveküste. Ab der kleinen Felsenkapelle, genannt Nossa 
Senhorada Rocha,  wandern Sie stets am Meer entlang auf dem 
Küstenplateau bis zum Leuchtturm von Alfanzina. Die 
Wanderung führt Sie vorbei an malerischen Felsformationen, 
Grotten und Schluchten, die das Meer ausgewaschen hat.  Sie 
wandern von einem schönen Fleck zum Nächsten und machen 
anschließend eine kleine Pause bei der Praia da Marinha, einem 
der schönsten Strände auf dieser Strecke (Gehzeit:ca.3,5 
Stunden). Rücktransfer zum Hotel.  

 
8. Tag, 28.03.:         Rückflug nach Deutschland 
Transfer zum Flughafen Faro und Rückflug nach Deutschland (F) 
 
Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen bleiben vorbehalten. 
 

 
Ihr ***** Hotel 

Hotel PESATANA Alvor Praia 

Lage: ruhig mit direktem Zugang über Treppen bzw. per Lift zum 
feinsandigen Strand. Ca. 2 km zum Zentrum von Alvor und ca. 5 
km zum Zentrum von Portimão, jeweils mit Unterhaltungs- und 
Einkaufsmöglichkeiten.   
Hotel: das traditionsreiche Komforthotel mit stilvoller und sehr 
eleganter Atmosphäre verfügt über 3 Restaurants mit sehr guter 
Küche (portugiesische und internationale Küche), 2 Bars, Lobby 
mit Sitzecken, Lift. Große Sonnenterrasse mit Meerblick, 
Meerwasser-Swimmingpool, Liegen und Sonnenschirme am 
Pool, beheizbares Hallenbad mit integriertem Whirlpool,  
Zimmer: ca. 22 qm, modern, komfortabel, geschmackvoll 
eingerichtet mit Bad oder Du/WC, Föhn, Bademantel, TV, 
Telefon, WLAN (inkl.), Safe, Minibar, Klimaanlage/Heizung. 
Sport: Inklusive: Fitnessraum, Minigolf. Gegen Gebühr: Golf, 5 
Tennisplätze. Wellness: Inklusive: Dampfbad, Sauna.  



   

   

REISEANMELDUNG:   Algarve 21. - 28.03.2019 / BBV Touristik GmbH 
 

Name Vorname/n gem. Ausweisdokument Name Vorname/n gem. Ausweisdokument 
    

Geburtsdatum Nationalität Geburtsdatum Nationalität 

  

Straße/Hausnummer Straße/Hausnummer 

  

PLZ/Ort PLZ/Ort 

    

Telefon Email Telefon Email 

    

 

 Unterbringung und weitere Reiseleistungen: 
 

 Doppelzimmer 
 

 Einzelzimmer 
 

€                        x        Pers. 
 

=   € 
 

 Zuschlag Meerblick 
 

 

€       130,00       x        Pers. 
 

=   € 
 

  Bustransfer (je Bus Mindestteilnehmerzahl 25 Pers.) 
 

€         35,00       x        Pers. 
 

=   € 
 

 Ausflug Alentejo  

 
€         69,00       x        Pers.    =   € 

 

 Ausflug Lagos  

 
€         65,00       x        Pers.    =   € 

 

 Wanderung € 36,- oder  

 

 Ausflug Lissabon € 79,- €                         x        Pers.        =   € 
 

 Reiserücktrittskostenvers. 

 

 Versicherungspaket €                         x        Pers.    =   € 
 

Nach Erhalt der Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von € 150,00 p. P. auf das Konto der BBV Touristik GmbH, 
IBAN DE29 7016 0000 0000 1532 42 bei der DZ Bank geleistet. Die Restzahlung ist 4 Wochen vor Reisebeginn fällig.  
Bei Zahlung bitte unbedingt angeben: Verwendungszweck: 90304 / Algarve 

  ich habe Interesse am BBV-Reise-Newsletter per Email (erscheint 2-3 mal pro Jahr und kann jederzeit abbestellt werden) 

Ich akzeptiere die Allgemeinen Reisebedingungen und melde mich und die oben genannten Personen, als deren Vertreter ich 
handle, verbindlich an. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zur Vertragserfüllung verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass 
ich Auskunft über die gespeicherten Daten verlangen kann.  
Ich habe vor der Buchung das Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach §651A BGB zur Kenntnis 
genommen. 

                    X 
Ort/Datum                   Unterschrift 

 

Bitte einsenden an: Bayerischer Bauernverband, Maximilianstr. 36, 91522 Ansbach – Fax 0981 9719070 
 
 

INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ  

Wir, die BBV Touristik GmbH informieren Sie nachstehend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns sowie über die Ihnen zustehenden Rechte. 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG ALLGEMEIN 
Wir nehmen als Anbieter von Reisedienstleistungen die Verpflichtung zum Datenschutz sehr ernst und gestalten unsere Leistungen so, dass nur notwendige personenbezogene 
Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Unter keinen Umständen werden personenbezogene Daten zu Werbezwecken an Dritte vermietet oder verkauft. Ohne Ihre 
ausdrückliche Einwilligung werden auch keine personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marketingzwecke genutzt. 
DATENERHEBUNG UND SPEICHERUNG / NUTZUNG UND WEITERGABE 
Die im Rahmen unsere Leistungen erhobenen personenbezogenen Daten werden ohne Ihre Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen / 
Buchungen genutzt. Dies bedeutet, wenn Sie über uns oder unsere Website eine Buchung vornehmen, werden Ihre von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten, das 
sind insbesondere Ihre Buchungs- und Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse, Mail Adresse, Telefonnummer), ggfs. die Daten in Reisedokumenten (Passnummer, Passdaten, 
Geburtsdatum), ggfs. die Daten zu Zahlungsart und im Zusammenhang mit Zahlungen sowie weitere von Ihnen angegebene Daten zur Erfüllung unserer vertraglichen 
Verpflichtungen und Abwicklung Ihre Reise gespeichert, verarbeitet und, soweit für die Buchung erforderlich, an Dritte, z.B. gebuchte Leistungsträger wie Reiseveranstalter 
oder Hotels, übermittelt.   
Darüber hinaus erfolgt eine Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten, z.B. für Zwecke der Werbung nur, wenn Sie hierzu zuvor Ihre Einwilligung erteilt haben. Ihre jeweilige 
Einwilligung diesbezüglich können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an info@bbv-touristik.de mit dem 
Betreff "Datenbestände austragen". Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach den Vorgaben der EU-DSGVO. 
ÜBERMITTLUNG DER DATEN IN EIN DRITTLAND 
Wir übermitteln Ihre Daten in Staaten außerhalb der Europäischen Union nur, soweit dies zur Ausführung und Abwicklung der Reisedienstleistungen erforderlich oder gesetzlich 
vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben (z.B. Fernreisen). 
DAUER DER SPEICHERUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN  
Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der BBV Touristik GmbH so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die jeweilige 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten aus Basis Ihrer Einwilligung erfolgt bis auf Widerruf. 
IHRE RECHTE 
Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung sowie auf 
Datenübertragbarkeit. Zudem hat jeder von der Verarbeitung personenbezogener Daten Betroffene das Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Alle Auskunftsersuche richten Sie bitte 
an die verantwortliche Stelle. 
BBV Touristik GmbH, Max-Joseph-Str. 7a, 80333 München, Tel. +49 (0) 89 55783650, E-Mail: info@bbv-touristik.de  
Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht;  
Promenade 27 (Schloss); 91522 Ansbach, Telefon: +49 (0) 981 53 1300; Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300; E-Mail: poststelle@lda.bayern.de  

mailto:info@bbv-touristik.de


 

FORMBLATT – VERTRIEB - ZUR UNTERRICHTUNG 

DES REISENDEN BEI EINER PAUSCHALREISE 

NACH § 651A DES BÜRGERLICHEN GESETZBUCHS 
 
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im 

Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen 

DER Touristik Deutschland GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung 

der gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt das Unternehmen DER Touristik Deutschland GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene 

Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen 

ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 
 
 
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags. 
• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. 
• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter 

oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 
• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf 

eine andere Person übertragen. 
• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und 

wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn 
die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein 
Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die 
entsprechenden Kosten sich verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller 
Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. 

Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die 
Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 
vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die 
Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt 

werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne 
Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), 
wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht 
ordnungsgemäß erbracht werden. 

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 
• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. 

Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise 
ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. 
DER Touristik Deutschland GmbH hat eine Insolvenzabsicherung beim Deutschen Reisepreis Sicherungsverein VVaG abgeschlossen. 
Die Reisenden können diese Einrichtung Deutschen Reisepreis Sicherungsverein VVaG, Rosenheimer Straße 116, 
81669 München, E-Mail drs@erv.de, Tel. 089/4166-1500 kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von 
DER Touristik Deutschland GmbH verweigert werden. 

 

 

 



72 REISEBEDINGUNGEN DER DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH (gültig für Neubuchungen ab dem 01.Juli 2018)

1. Abschluss des Reisevertrages /
Verpflichtung für Mitreisende

1.1  Für alle Buchungswege (z.B. im Reisebüro,
direkt beim Veranstalter, telefonisch, online etc.)
gilt:
a) Grundlage dieses Angebots sind unsere Reise-
ausschreibung und unsere ergänzenden
Informationen für die jeweilige Reise, soweit
Ihnen diese bei der Buchung vorliegen. Reise-
vermittler und Leistungsträger (z. B. Hotels,
Beförderungsunternehmen) sind nicht bevoll-
mächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte
zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abändern,
über die vertraglich zugesagten Leistungen
hinausgehen oder im Widerspruch zur Reiseaus-
schreibung stehen. Orts- und Hotelprospekte, die
nicht von uns herausgegeben werden, sind für
unsere Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit
sie nicht durch Vereinbarung mit Ihnen zum Inhalt
des Reisevertrags gemacht wurden.
b) Sie haben für alle Vertragsverpflichtungen von
Reisenden, für die Sie die Buchung vornehmen,
wie für Ihre eigenen einzustehen, soweit Sie diese
Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonder-
te Erklärung übernommen haben.
c) Weicht der Inhalt unserer Reisebestätigung
vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues
Angebot vor, an das wir für die Dauer von zehn
Tagen gebunden sind. Der Vertrag kommt auf der
Grundlage dieses neuen Angebots zustande,
soweit wir bezüglich des neuen Angebots auf die
Änderung hingewiesen und unsere vorvertragli-
chen Informationspflichten erfüllt haben und Sie
uns innerhalb der Bindungsfrist die Annahme
durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung
erklären.
d) Die unsererseits erteilten vorvertraglichen
Informationen über wesentliche Eigenschaften
der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle
zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die
Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen
(gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 
7 EGBGB) werden nicht Bestandteil des Reise-
vertrages, sofern dies zwischen den Parteien aus-
drücklich vereinbart ist.
1.2  Für die Buchung, die mündlich, telefonisch,
schriftlich, per E-Mail, SMS oder per Telefax
erfolgt, gilt:
a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bieten Sie uns
den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reise-
bestätigung durch den Reiseveranstalter zustan-
de. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss
übermitteln wir Ihnen eine den gesetzlichen Vor-
gaben entsprechende Reisebestätigung auf einem
dauerhaften Datenträger (welcher es Ihnen
ermöglicht, die Erklärung unverändert so aufzu-
bewahren oder zu speichern, dass sie Ihnen in
einem angemessenen Zeitraum zugänglich ist,
z.B. auf Papier oder per Email), sofern Sie nicht
Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papierform
nach Art. 250 § 6 Abs. 1 Satz 2 EGBGB haben,
weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger körperli-
cher Anwesenheit beider Parteien oder außerhalb
von Geschäftsräumen erfolgte.
1.3  Bei Buchungen im elektronischen Geschäfts-
verkehr (z.B. Internet, App, Telemedien) gilt für
den Vertragsabschluss:
a) Der Ablauf der elektronischen Buchung wird
Ihnen in der entsprechenden Anwendung erläutert.
b) Zur Korrektur Ihrer Eingaben, zur Löschung
oder zum Zurücksetzen des gesamten Buchungs-
formulars steht Ihnen eine entsprechende
Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren
Nutzung erläutert wird.
c) Die zur Durchführung der elektronischen
Buchung angebotenen Vertragssprachen sind
angegeben.
d) Soweit wir den Vertragstext speichern, werden
Sie darüber und über die Möglichkeit zum späte-
ren Abruf des Vertragstextes unterrichtet.
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche)
„zahlungspflichtig buchen“ oder mit vergleich-
barer Formulierung bieten Sie uns den Abschluss
des Reisevertrages verbindlich an.

gebuchten Abflughafen vereinbart werden. Diese
werden nach Zahlung am Flughafen ausgehän-
digt. Für den dadurch entstehenden zusätzlichen
Aufwand wird ein Bearbeitungsentgelt in Höhe
von EUR 15 je Vorgang erhoben.

3. Leistungsänderungen vor Reisebeginn
3.1  Abweichungen wesentlicher Eigenschaften
von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt
des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss
notwendig werden und unsererseits nicht wider
Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind uns
vor Reisebeginn gestattet, soweit die Abweich-
ungen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt
der Reise nicht beeinträchtigen.
3.2  Wir sind verpflichtet, Sie über Leistungs-
änderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem
Änderungsgrund auf einem dauerhaften Daten-
träger (z.B. auch durch E-Mail, SMS oder
Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervor-
gehobener Weise zu informieren.
3.3  Im Fall einer erheblichen Änderung einer
wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder
der Abweichung von Ihren besonderen Vorgaben,
die Inhalt des Reisevertrags geworden sind, sind
Sie berechtigt, innerhalb einer von uns gleichzei-
tig mit Mitteilung der Änderung gesetzten ange-
messenen Frist
· entweder die Änderung anzunehmen
· oder unentgeltlich vom Reisevertrag zurück-

zutreten
· oder die Teilnahme an einer Ersatzreise zu ver-

langen, wenn wir eine solche Reise angeboten
haben.

Sie haben die Wahl, auf unsere Mitteilung zu 
reagieren oder nicht.
Erfolgt uns gegenüber keine oder keine fristge-
rechte Reaktion, gilt die mitgeteilte Änderung als
angenommen. Hierauf weisen wir Sie in der
Erklärung gemäß Ziffer 3.2 hin.
Anderenfalls können Sie entweder der
Vertragsänderung zustimmen, die Teilnahme an
einer Ersatzreise verlangen, sofern Ihnen eine sol-
che angeboten wurde, oder unentgeltlich vom
Vertrag zurücktreten.
3.4  Eventuelle Gewährleistungsansprüche blei-
ben unberührt, soweit die geänderten Leistungen
mit Mängeln behaftet sind. Hatten wir für die
Durchführung der geänderten Reise bzw.
Ersatzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit
geringere Kosten, ist Ihnen der Differenzbetrag
entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten.

4. Rücktritt des Kunden vor Reisebeginn /
Rücktrittskosten

4.1  Sie können jederzeit vor Reisebeginn vom
Reisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist uns
gegenüber zu erklären. Falls die Reise über einen
Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt
auch diesem gegenüber erklärt werden. Wir emp-
fehlen Ihnen, den Rücktritt auf einem dauerhaf-
ten Datenträger zu erklären.
4.2  Treten Sie vor Reisebeginn zurück oder treten
Sie die Reise nicht an, so verlieren wir den
Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen können
wir eine angemessene Entschädigung verlangen,
soweit der Rücktritt nicht von uns zu vertreten ist
oder am Bestimmungsort oder in dessen unmit-
telbarer Nähe außergewöhnliche Umstände auf-
treten, die die Durchführung der Reise oder die
Beförderung von Personen an den
Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen;
Umstände sind unvermeidbar und außergewöhn-
lich, wenn sie nicht unserer Kontrolle unterliegen,
und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten ver-
meiden lassen, wenn alle zumutbaren
Vorkehrungen getroffen worden wären.
4.3  Die Höhe der Entschädigung haben wir unter
Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der
Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie
unter Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis
von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs
durch anderweitige Verwendungen der
Reiseleistungen pauschaliert. Die
Entschädigungspauschalen entnehmen Sie bitte
nachstehender Ziffer 19 dieser Reisebedingungen.
4.4  Es bleibt Ihnen in jedem Fall der Nachweis
gestattet, die uns zustehende angemessene
Entschädigung sei wesentlich niedriger als die
geforderte Entschädigungspauschale.
4.5  Wir behalten uns vor, anstelle der vorstehen-
den Entschädigungspauschalen eine höhere, indi-
viduell berechnete Entschädigung zu fordern,
soweit wir nachweisen, dass uns wesentlich
höhere Aufwendungen als die jeweils anwend-
bare Entschädigungspauschale entstanden sind.
In diesem Fall sind wir verpflichtet, die geforderte
Entschädigung unter Berücksichtigung der er-
sparten Aufwendungen sowie abzüglich dessen,
was wir durch anderweitige Verwendung der
Reiseleistungen erwerben, konkret zu beziffern
und zu begründen.
4.6  Sind wir infolge eines Rücktritts zur Rück-
erstattung des Reisepreises verpflichtet, leisten

wir unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von
14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung.

5. Umbuchungen / Ersatzteilnehmer
5.1  Nach Vertragsabschluss haben Sie keinen
Anspruch auf Änderungen insbesondere hinsicht-
lich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes
des Reiseantritts, der Unterkunft oder der
Beförderungsart (Umbuchung). Soll auf Ihren
Wunsch dennoch eine Umbuchung – sofern mög-
lich – vorgenommen werden, so entstehen uns in
der Regel die gleichen Kosten wie bei einem
Rücktritt Ihrerseits. Wir müssen Ihnen daher die
Kosten in gleicher Höhe berechnen, wie sie sich
im Umbuchungszeitpunkt für einen Rücktritt
ergeben hätten. Bei anderweitigen, geringfügigen
Änderungen berechnen wir jedoch nur ein
Bearbeitungsentgelt in Höhe von EUR 30. Es
bleibt Ihnen insoweit der Nachweis gestattet, die
uns zustehende Entschädigung sei wesentlich
niedriger als die geforderte Bearbeitungsgebühr.
Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung erforderlich
ist, weil wir Ihnen keine, unzureichende oder 
falsche vorvertragliche Information gemäß Art.
250 § 3 EGBGB erteilt hatten; in diesem Fall ist
die Umbuchung kostenlos möglich.
5.2  Ihr gesetzliches Recht, gemäß § 651e BGB
von uns durch Mitteilung auf einem dauerhaften
Datenträger zu verlangen, dass statt Ihnen ein
Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reise-
vertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden
Bedingungen unberührt. Eine solche Erklärung ist
in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie uns 7 Tage vor
Reisebeginn zugeht.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistung
Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen, zu deren
vertragsgemäßer Erbringung wir bereit und in der
Lage waren, nicht in Anspruch aus Gründen, die
Ihnen zuzurechnen sind, haben Sie keinen
Anspruch auf anteilige Erstattung des Reise-
preises. Dies gilt nicht, soweit solche Gründe Sie
nach den gesetzlichen Bestimmungen zum 
kostenfreien Rücktritt oder zur Kündigung des
Reisevertrages berechtigt hätten. Wir werden 
uns um Erstattung der ersparten Aufwendungen
durch die Leistungsträger bemühen. Diese
Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig
unerhebliche Aufwendungen handelt.

7. Rücktritt wegen Nichterreichens 
der Mindestteilnehmerzahl

7.1  Wir können bis 28 Tage vor Reiseantritt bei
Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder
behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl
vom Reisevertrag zurücktreten, wenn auf die
Mindestteilnehmerzahl in der Reiseausschreibung
hingewiesen und diese Zahl sowie vorbezeichne-
ter Zeitpunkt, bis zu welchem Ihnen vor dem ver-
traglich vereinbarten Reisebeginn die Rücktritts-
erklärung zugegangen sein muss, in der Reise-
bestätigung angegeben wurden. In jedem Fall
sind wir verpflichtet, Sie unverzüglich nach Eintritt
der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der
Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und Ihnen die
Rücktrittserklärung schnellstmöglich zuzuleiten.
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersicht-
lich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht
erreicht werden kann, werden wir Sie davon
unterrichten.
7.2  Wird die Reise aus diesem Grund nicht
durchgeführt, erstatten wir unverzüglich, auf
jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem
Zugang der Rücktrittserklärung, Ihre Zahlungen
auf den Reisepreis zurück.

8. Kündigung aus verhaltensbedingten
Gründen

Wir können vom Reisevertrag zurücktreten oder
nach Antritt der Reise den Reisevertrag ohne
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn Sie die
Durchführung der Reise ungeachtet unserer
Abmahnung nachhaltig stören oder sich in einem
solchen Maß vertragswidrig verhalten, dass die
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt
ist. Dies gilt nicht, soweit das vertragswidrige
Verhalten ursächlich auf einer Verletzung unserer
eigenen Informationspflichten beruht. Kündigen
wir, so behalten wir den Anspruch auf den 
Reisepreis; wir müssen uns jedoch den Wert der
ersparten Aufwendungen sowie diejenigen
Vorteile anrechnen lassen, die wir aus einer
anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch
genommenen Leistungen erlangen, einschließlich
der uns von den Leistungsträgern ggf. erstatteten
Beträge.

9. Rücktritt vom Reisevertrag aufgrund
unvermeidbarer, außergewöhnlicher
Umstände

Insoweit wird – auszugsweise – auf die gesetz-
liche Regelung im BGB verwiesen, die wie folgt
lautet:
„§ 651h Rücktritt vor Reisebeginn

f) Wir bestätigen Ihnen den Eingang Ihrer Reise-
anmeldung unverzüglich auf elektronischem Weg
(Eingangsbestätigung).
g) Die Übermittlung der Reiseanmeldung durch
Betätigung des Buttons begründet für Sie keinen
Anspruch auf das Zustandekommen eines
Vertrages.
h) Der Vertrag kommt zu Stande, sobald Ihnen
unsere Reisebestätigung auf einem dauerhaften
Datenträger zugegangen ist. Erfolgt die Reise-
bestätigung sofort nach Betätigung des Buttons
„zahlungspflichtig buchen“ durch entsprechende
unmittelbare Darstellung der Reisebestätigung
am Bildschirm, so kommt der Reisevertrag mit
Darstellung dieser Reisebestätigung zu Stande.
In diesem Fall bedarf es auch keiner Zwischen-
mitteilung über den Eingang der Buchung gemäß
Buchstabe f) oben, soweit Ihnen die Möglichkeit
zur Speicherung auf einem dauerhaften Daten-
träger und zum Ausdruck der Reisebestätigung
angeboten wird. Die Verbindlichkeit des Reise-
vertrages ist jedoch nicht davon abhängig, dass
Sie diese Möglichkeiten zur Speicherung oder
zum Ausdruck tatsächlich nutzen.
1.4  Wir weisen darauf hin, dass nach den
gesetzlichen Vorschriften der §§ 312 ff. BGB für
die angebotenen Reiseleistungen, die im Fern-
absatz abgeschlossen wurden (insbes. Briefe,
Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, SMS sowie
Telemedien und Onlinedienste), kein Widerrufs-
recht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen
Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere
das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB. Ein
Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag
über Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb
von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es
sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf
denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vor-
hergehende Bestellung des Verbrauchers geführt
worden; im letztgenannten Fall besteht kein
Widerrufsrecht.

2. Bezahlung / Reiseunterlagen
2.1  Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendi-
gung der Reise dürfen wir und Reisevermittler nur
fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer
Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und
Ihnen der Sicherungsschein mit Namen und
Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in 
klarer, verständlicher und hervorgehobener Weise
übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird
gegen Aushändigung des Sicherungsscheines eine
Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises zur
Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 28 Tage vor
Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein
übergeben ist und unser Rücktrittsrecht aus dem
in Ziffer 7 genannten Grund nicht mehr ausgeübt
werden kann. Aus den Reiseausschreibungen
können sich für bestimmte Reiseleistungen (z. B.
für einige Flugsondertarife) frühere Fälligkeiten
ergeben.
2.2  Bei Bezahlung per Kreditkarte erfolgt die
Belastung Ihres Kontos automatisch zu den je-
weiligen Terminen.
2.3  Leisten Sie die Anzahlung und/oder die Rest-
zahlung nicht entsprechend den vereinbarten
Zahlungsfälligkeiten, obwohl wir zur ordnungsge-
mäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen
bereit und in der Lage sind, unsere gesetzlichen
Informationspflichten erfüllt haben und zu Ihren
Gunsten kein gesetzliches oder vertragliches
Zurückbehaltungsrecht besteht, so sind wir be-
rechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom
Reisevertrag zurückzutreten und Sie mit Rück-
trittskosten gemäß Ziffer 4.2 Satz 2 bis 4.5 zu
belasten.
2.4  Die Reiseunterlagen werden grundsätzlich
etwa 21 Tage vor Reisebeginn, bei kurzfristigen
Buchungen erforderlichenfalls innerhalb von 
24 Stunden erstellt. Der Versand der Reiseunter-
lagen erfolgt in der Regel per E-Mail oder in
gedruckter Form an Ihren Reisevermittler, über
den Sie die Reiseleistungen gebucht haben, oder
nach entsprechender Vereinbarung an Sie direkt.
Bei kurzfristigen Flugbuchungen kann im Einzel-
fall eine Hinterlegung der Reiseunterlagen am

Die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen und uns
zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages (im Folgenden „Reisevertrag“ genannt). Sie ergänzen
die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252
des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese aus.
Unser Schutz für Sie geht über die Anforderungen des Pauschalreiserechts hinaus. Sofern Sie nur eine 
einzelne Reiseleistung (z. B. Hotelübernachtung, Ferienwohnung, Mietwagen) buchen und diese nicht
Bestandteil einer Pauschalreise ist oder wird, z. B. indem ein Reisevermittler sie mit anderen Reiseleistun-
gen weiterer Anbieter zusammenstellt, gewähren wir Ihnen hierfür zusätzlich zu den jeweils einschlägigen
gesetzlichen Rechten freiwillig den Schutz des Pauschalreiserechts (§§ 651a - y BGB und der Artikel 250
und 252 des EGBGB). Die nachfolgenden Reisebedingungen finden insoweit entsprechende Anwendung
auf Verträge über einzelne Reiseleistungen (im Folgenden „gewillkürte Pauschalreise“ genannt).
Besonderheiten, die ausschließlich gewillkürte Pauschalreisen betreffen, werden nachstehend ausdrücklich
geregelt bzw. kenntlich gemacht. Vorstehende Regelungen finden keine Anwendung auf einzelne Flug-
beförderungsleistungen.
Abweichungen in der jeweiligen Reiseausschreibung sowie individuelle Vereinbarungen haben Vorrang
vor diesen Reisebedingungen.
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(1) Vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit
vom Vertrag zurücktreten. Tritt der Reisende vom
Vertrag zurück, verliert der Reiseveranstalter den
Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. Der
Reiseveranstalter kann jedoch eine angemessene
Entschädigung verlangen.
[…]
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 3 kann der
Reiseveranstalter keine Entschädigung verlangen,
wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmit-
telbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche
Umstände auftreten, die die Durchführung der
Pauschalreise oder die Beförderung von Personen
an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen.
Umstände sind unvermeidbar und außergewöhn-
lich im Sinne dieses Untertitels, wenn sie nicht
der Kontrolle der Partei unterliegen, die sich hie-
rauf beruft, und sich ihre Folgen auch dann nicht
hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren
Vorkehrungen getroffen worden wären.
(4) Der Reiseveranstalter kann vor Reisebeginn in
den folgenden Fällen vom Vertrag zurücktreten:
1.[…]
2. der Reiseveranstalter ist aufgrund unvermeid-
barer, außergewöhnlicher Umstände an der
Erfüllung des Vertrags gehindert; in diesem Fall
hat er den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis
von dem Rücktrittsgrund zu erklären.
Tritt der Reiseveranstalter vom Vertrag zurück,
verliert er den Anspruch auf den vereinbarten
Reisepreis.
(5) Wenn der Reiseveranstalter infolge eines Rück-
tritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet
ist, hat er unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb
von 14 Tagen nach dem Rücktritt zu leisten.“

10. Mitwirkungspflichten des Reisenden
10.1  Reiseunterlagen
Bitte informieren Sie uns oder den Reisevermittler,
über den Sie die Reiseleistungen gebucht haben,
rechtzeitig, sollten Sie die erforderlichen Reise-
unterlagen nicht innerhalb mitgeteilter Fristen
erhalten haben.
10.2  Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln
erbracht, so können Sie Abhilfe verlangen. Dazu
bedarf es – unbeschadet unserer vorrangigen
Leistungspflicht – Ihrer Mitwirkung. Deshalb sind
Sie verpflichtet, alles Ihnen Zumutbare zu tun, um
zu einer Behebung der Störung beizutragen und
eventuell entstehenden Schaden möglichst gering
zu halten oder ganz zu vermeiden.
Soweit wir infolge einer schuldhaften Unter-
lassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen
konnten, stehen Ihnen weder Minderungs-
ansprüche nach § 651m BGB noch Schadens-
ersatzansprüche nach § 651n BGB zu.
Sie sind verpflichtet, Ihre Mängelanzeige unver-
züglich unserem örtlichen Vertreter zur Kenntnis
zu geben. Ist ein örtlicher Vertreter nicht vorhan-
den und vertraglich nicht geschuldet, sind uns
etwaige Reisemängel unter den unten angegebe-
nen Kontaktdaten oder der mitgeteilten Kontakt-
stelle zur Kenntnis zu bringen; über die Erreich-
barkeit unseres örtlichen Vertreters bzw. unserer
örtlichen Kontaktstelle wird in der Reisebestäti-
gung und/oder den Reiseunterlagen unterrichtet.
Geben Sie bitte in jedem Fall die in den Reise-
unterlagen genannte Vorgangs-/Reisenummer,
das Reiseziel und die Reisedaten an. Sie können
jedoch die Mängelanzeige auch Ihrem Reisever-
mittler, über den Sie die Reiseleistungen gebucht
haben, zur Kenntnis bringen.
Unser örtlicher Vertreter ist beauftragt, für Abhilfe
zu sorgen sofern dies möglich ist. Er ist jedoch
nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.
10.3  Fristsetzung vor Kündigung
Wollen Sie den Reisevertrag wegen eines
Reisemangels der in § 651i Abs. 2 BGB bezeich-
neten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB
kündigen, haben Sie uns zuvor eine angemessene
Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur
dann nicht, wenn wir die Abhilfe verweigern oder
wenn eine sofortige Abhilfe notwendig ist.
10.4  Gepäckbeschädigung und Gepäckver-
spätung bei Flugreisen; besondere Regeln und
Fristen zum Abhilfeverlangen
(a) Wir weisen darauf hin, dass Gepäckverlust,
-beschädigung und -verspätung im Zusammen-

hang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtli-
chen Bestimmungen von Ihnen unverzüglich vor
Ort mittels Schadensanzeige („P.I.R.“) der zustän-
digen Fluggesellschaft anzuzeigen sind.
Fluggesellschaften und Reiseveranstalter können
die Erstattungen aufgrund internationaler Über-
einkünfte ablehnen, wenn die Schadensanzeige
nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige
ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei
Verspätung innerhalb 21 Tagen, nach Aushändi-
gung zu erstatten.
(b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung
oder die Fehlleitung von Reisegepäck uns, unse-
rem örtlichen Vertreter bzw. unserer Kontaktstelle
oder dem Reisevermittler unverzüglich anzuzeigen.

11. Beschränkung der Haftung
11.1  Unsere vertragliche Haftung für Schäden,
die nicht Körperschäden sind und nicht schuldhaft
herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen
Reisepreis beschränkt.
11.2  Unsere deliktische Haftung für Schäden, die
nicht Körperschäden oder solche der sexuellen
Selbstbestimmung sind und nicht schuldhaft her-
beigeführt wurden, ist auf den dreifachen
Reisepreis beschränkt.
11.3  Möglicherweise über die in Ziffern 11.1 und
11.2 hinausgehende Ansprüche nach internatio-
nalen Übereinkünften oder auf solchen beruhen-
den gesetzlichen Vorschriften bleiben von den
Beschränkungen unberührt.
11.4  Wir haften nicht für Leistungsstörungen,
Personen- und Sachschäden im Zusammenhang
mit Reiseleistungen, die als Fremdleistungen
lediglich vermittelt werden (z. B. vermittelte
Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche,
Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der
Reiseausschreibung und der Reisebestätigung
ausdrücklich und unter Angabe der Identität und
Anschrift des vermittelten Vertragspartners als
Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet
wurden, dass diese für Sie erkennbar nicht
Bestandteil unserer Reiseleistungen sind und
getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c,
651w und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt.
Wir haften jedoch, wenn und soweit für Ihren
Schaden eine Verletzung von Hinweis-, Auf-
klärungs- oder Organisationspflichten durch uns
ursächlich war.

12. Geltendmachung von Ansprüchen:
Adressat, Information über
Verbraucherstreitbeilegung

12.1  Ansprüche nach den § 651i Abs. 3 Nr. 2 - 7
BGB haben Sie uns gegenüber geltend zu
machen. Die Geltendmachung kann auch über
den Reisevermittler erfolgen, wenn die Reise-
leistungen über diesen Reisevermittler gebucht
waren. Eine Geltendmachung auf einem dauer-
haften Datenträger wird empfohlen.
12.2  Wir weisen darauf hin, dass wir nicht an
einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teil-
nehmen. Wir weisen für alle Reiseverträge, die im
elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wur-
den, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-
Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr hin.

13. Verjährung bei gewillkürten
Pauschalreisen

Etwaige Schadensersatzansprüche uns gegenüber
verjähren im Falle der Buchung einer gewillkürten
Pauschalreise nach der gesetzlichen Regel-
verjährungsfrist gemäß §§ 195, 199 BGB.
Etwaige Ersatzansprüche gegen Sie wegen
Veränderung oder Verschlechterung von Miet-
sachen (z.B. Mietwagen, Ferienwohnung) verjäh-
ren im Falle der Buchung einer gewillkürten
Pauschalreise nach sechs Monaten. Diese Frist
beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem
Vertrag nach enden sollte.

14. Hinweis über die Unfallhaftung von
Beförderern von Reisenden auf See

Die Haftung des Beförderers bei Beförderungen
von Reisenden auf See unterliegt im Falle des
Todes oder der Körperverletzung von Reisenden,
dem Verlust oder der Beschädigung von Gepäck,
dem Verlust oder der Beschädigung von Wert-
sachen sowie bei Reisenden mit Mobilitäts-
einschränkung bei Verlust oder Beschädigung von
Mobilitätshilfen oder anderer Spezialausrüstung
der Verordnung (EG) Nr. 392/2009 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
23.04.2009 über die Unfallhaftung von
Beförderern von Reisenden auf See. Nähere
Informationen über die geltenden Bestimmungen
und Rechte des Reisenden aufgrund dieser
Verordnung erhalten Sie per Mailabruf unter
kreuzfahrten.info@dertouristik.com / Betreff:
Unfallhaftung.

15. Informationspflichten über die
Identität des ausführenden
Luftfahrtunternehmens

Aufgrund der EU-Verordnung zur Unterrichtung
von Fluggästen über die Identität des ausführen-
den Luftfahrtunternehmens sind wir verpflichtet,
Sie bei der Buchung über die Identität der aus-
führenden Fluggesellschaft sowie sämtlicher im
Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden
Flugbeförderungsleistungen zu informieren. Steht
bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft
noch nicht fest, so sind wir verpflichtet, Ihnen die
Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen
wird bzw. werden. Sobald uns bekannt ist, wel-
che Fluggesellschaft den Flug durchführen wird,
werden wir Sie hiervon in Kenntnis setzen.
Wechselt die zunächst genannte ausführende
Fluggesellschaft, so werden wir Sie unverzüglich

über den Wechsel informieren. Die Liste der
Fluggesellschaften mit EU-Betriebsverbot
(Gemeinschaftliche Liste, früher „Black List“) ist
auf folgender Internetseite abrufbar:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-
ban/index_de.htm

16. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
16.1  Wir unterrichten Sie / den Reisenden über
allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie
gesundheitspolizeiliche Formalitäten des
Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren
Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls not-
wendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über
deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt.
16.2  Für das Beschaffen und Mitführen der not-
wendigen Reisedokumente, eventuell erforderli-
che Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und
Devisenvorschriften sind ausschließlich Sie verant-
wortlich. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen
dieser Vorschriften erwachsen, z.B. die Zahlung
von Rücktrittskosten, gehen zu Ihren Lasten.
Dies gilt nicht, soweit wir Sie schuldhaft nicht,
unzureichend oder falsch informiert haben.
16.3  Wir haften nicht für die rechtzeitige
Erteilung und den Zugang notwendiger Visa
durch die jeweilige diplomatische Vertretung,
auch wenn Sie uns mit der Besorgung beauftragt
haben, es sei denn, wir haben eigene Pflichten
schuldhaft verletzt.

17. Reiseschutz
(Reiserücktrittsversicherung u.a.)

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Katalog
genannten Reisepreise keine Reiserücktritts-
Versicherung (Stornokosten-Versicherung und
Reiseabbruch-Versicherung) enthalten. Wenn Sie
vor Reiseantritt von Ihrer Reise zurücktreten, ent-
stehen Stornokosten. Bei Reiseabbruch können
zusätzliche Rückreise- und sonstige Mehrkosten
entstehen. Deshalb empfiehlt sich der Abschluss
des speziellen RundumSorglos-Schutzes der
Europäische Reiseversicherung AG,
Rosenheimer Straße 116, 81669 München.
Er beinhaltet neben der Reiserücktritts-Ver-
sicherung einen umfassenden Reiseschutz mit
Notruf-Service rund um die Uhr.

18. Datenschutz
Wir erheben bei Ihrer Buchung personenbezoge-
ne Daten, die für die Erfüllung und Durchführung
des Reisevertrages erforderlich sind. Diese Daten
werden von uns elektronisch gespeichert, verar-
beitet und – soweit es für den Vertragszweck
erforderlich ist – an Dritte, z.B. Leistungsträger
wie Hotels und Fluggesellschaften übermittelt.
Wenn Sie bei der Buchung Ihrer Reise Ihre 
E-Mail-Adresse angeben, verwenden wir diese,
um Sie über vergleichbare Reiseangebote unseres
Unternehmens zu informieren. Sollten Sie die
Zusendung von Informationen nicht wünschen,
können Sie dieser Nutzung jederzeit widerspre-
chen, ohne dass hierfür andere als die Übermitt-
lungskosten nach den Basistarifen entstehen.
Hierauf werden wir Sie auch bei jeder Verwen-
dung Ihrer E-Mail Adresse zu diesem Zweck noch
einmal hinweisen. Alternativ können Sie dem
Erhalt von E-Mails bereits bei der Buchung wider-
sprechen.

19. Entschädigungspauschalen 
(vgl. Ziffer 4.2 und 4.3)

Die jeweilige Höhe der Entschädigungspauschale
ist von der gewählten Reiseleistung und dem
Zeitpunkt des Zugangs Ihrer Rücktrittserklärung
bei uns abhängig. Haben Sie mehrere Reise-
leistungen mit Einzelpreisen zusammengestellt
(z.B. Flug und Rundreise), so ist die Entschädi-
gung anhand der nachstehend dargestellten
Pauschalen jeweils einzeln zu ermitteln und
anschließend zu addieren. Bitte beachten Sie
etwaige vorrangig anzuwendende Abweichungen
in den Ausschreibungen der einzelnen
Reiseleistungen.
Die Entschädigungspauschalen der einzelnen
Reiseleistungen sind wie folgt gestaffelt:
Bis 42.Tag vor Reisebeginn 20%;
41. bis 30.Tag vor Reisebeginn 25%;
29. bis 22.Tag vor Reisebeginn 30%;
21. bis 15.Tag vor Reisebeginn 40%;
14. bis 7.Tag vor Reisebeginn 60%;
6. bis 3.Tag vor Reisebeginn 75%;

ab 2.Tag vor Reisebeginn 80% des Reisepreises.

Bei Reiseprogrammen, die eine Kreuzfahrt enthal-
ten, gelten abweichende Bedingungen:
Bis 42.Tag vor Reisebeginn 20%;
29. bis 22.Tag vor Reisebeginn 30%;
21. bis 15.Tag vor Reisebeginn 50%;
14. bis 2.Tag vor Reisebeginn 80%;
ab 1.Tag vor Einschiffungsdatum 90% des 
Reisepreises.

(Stand: Mai 2018)
Diese Reisebedingungen gelten für
Neubuchungen ab dem 01.07.2018.
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